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Erwachsenenbildung war immer steuerpflichtig

Utl: Höherer Verwaltungsaufwand erwartet

„Die Einkünfte aus einer Tätigkeit als Kursleiter oder Referent waren immer steuerpflichtig“, hält Mag. Wolfgang Türtscher, der Vorsitzende der Vorarlberger Erwachsenenbildung, zu Äußerungen fest, hier gelte es Privilegien zu beseitigen. „Seit ein paar Jahren sind diese Einkünfte ab einer gewissen Höhe zusätzlich auch noch sozialversicherungspflichtig. Die Solidarabgaben sind bei der Erwachsenenbildung somit in Ordnung!“

Wenn jetzt die Lohnsteuerpflicht die Einkommenssteuer ablöst, ändert sich für die Referenten und Kursleiter im Prinzip nichts, wohl aber für die Bildungseinrichtungen, für die ein erhöhter Verwaltungsaufwand anfällt. Da sich die endgültige Höhe der Steuerpflicht aber am Gesamteinkommen orientiert – die meisten Erwachsenenbildner sind nebenberuflich tätig -, kann es steuerlich zu einem Doppelaufwand kommen, weil auf die Arbeitnehmerveranlagung nicht verzichtet werden kann.

„Es ist allerdings durch die Regierung ernsthaft zu prüfen“, so die Vorarlberger Erwachsenenbildung, „ob die für den Staat schneller zur Verfügung stehenden Steuermittel den sich steigernden Verwaltungsaufwand rechtfertigen.“ Sollte es dazu kommen, dass etwa ein einheitlicher Steuersatz abzuliefern ist, wäre das vorstellbar, sollte für jeden Kursleiter und Referenten ein eigenes Lohnkonto zu führen sein, wäre das ein „wirkungsvoller Beitrag, die Kosten für Bildung in die Höhe zu treiben.“ 
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